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Brigitte Zulauf leitete als Senior Partner der PwC rund 20  Jahre 
schweizweit den Bereich Treuhand. Sie ist seit Juli 2021 selbststän-
dige Beraterin (Zulauf Consulting & Trading GmbH) und Dozentin 
(unter eigenem Namen und für verschiedene Institutionen). Sie be-
treut nationale und internationale Kunden insbesondere im Bereich 
der HR-Compliance und Arbeitgeberrisiken in der Lohnbuchhaltung. 

Ihr grosses Know-how erstreckt sich von IT-Implementationsfragestellungen über Pro-
zesse und Verarbeitungsfragestellungen bis zu den komplexesten Problemlösungen im 
Bereich Steuern inkl. Lohnausweis, Quellensteuern, Sozialversicherungen und Arbeits-/
Vertragsrecht im internationalen Umfeld.

Brigitte Zulauf hat umfassenden Input zu den neuen Quellensteuerbestimmungen ge-
geben, ist im laufenden Austausch mit den Behörden und verfügt über ein sehr breites 
Fachwissen. Als Vertreterin der Kommission für Standardisierung der swissdec bleibt sie 
vorne mit dabei, wenn es um konkrete Umsetzungsfragen in der Lohnbuchhaltung geht. 
Weitere Informationen sind ersichtlich unter www.zulaufgmbh.ch.

http://www.zulaufgmbh.ch
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Vorwort zur 11. Auflage
Seit die erste Auflage im Jahr 2014 erschienen ist, hat sich im Bereich Quellensteuern viel 
verändert. Nach einem ersten Harmonisierungsschritt im Bereich der Tarifcodes und mit 
Einführung der Swissdec ELM 4.0 Quellensteuerübermittlung wurde vielen in der Praxis 
klar, dass die kantonalen Unterschiede immer noch zu gross waren.

Im Zuge der Quellensteuerrevision 2021 (Ungleichbehandlung im Bereich der Personen
freizügigkeitsabkommen Schweiz–EU) wurde die Gelegenheit ergriffen, einen grossen 
Schritt in Richtung Vereinheitlichung zu unternehmen. Eine massive Erleichterung 
wäre die Einigung auf nur ein Berechnungsmodell (Monats- oder Jahresmodell) ge
wesen, was aber aufgrund des föderalistischen Systems zum damaligen Zeitpunkt nicht 
möglich war. Im Bereich der Berechnung der Quellensteuern innerhalb des Monats- und 
des Jahresmodells ist die Vereinheitlichung durchaus gelungen, denn der Gesetzgeber 
hat eine weitgehende Vereinheitlichung im Dezember 2016 beschlossen (DBG, StHG).

Die Berechnungen wurden jedoch nicht einfacher, sondern komplizierter. Aufgrund des 
Wegfalls des Nebenerwerbtarifs sind z.B. Unternehmen mit vielen Teilzeitangestellten 
und Aushilfen damit konfrontiert, sehr umfangreiche Informationen einzuholen und 
Teilzeithochrechnungen vorzunehmen.

Das ganze Verfahren wurde aufgrund der unterschiedlichen kantonalen Bestimmungen 
nicht vollständig harmonisiert. Die ESTV und die Kantone haben die Fülle und Quali
tät an Informationen jedoch im Bereich der Quellensteuern auf das Jahr 2021 massiv 
verbessert. Es lohnt sich deshalb immer, einen Blick auf die Informationsseiten der ent-
sprechenden kantonalen Webseiten zu werfen. Dort befinden sich nützliche Informa
tionen für die Quellensteuerpflichtigen selbst und die Unternehmen respektive die SSL 
(Schuldner der steuerbaren Leistung).

Vielen Unternehmen ist es nun bewusst, dass die Verantwortung für eine korrekte Berech
nung der Quellensteuern bei ihnen und nicht bei den Steuerbehörden liegt. In einigen 
Kantonen müssen die Arbeitgebenden beispielsweise die Tarifcodes selbst bestimmen. 
Das ganze Risiko der korrekten Berechnung und Abwicklung der Quellensteuern lag 
schon immer bei den SSL (Schuldner der steuerbaren Leistungen).

Im Anhang findet der Lesende viele Hinweise auf weitere Informationsquellen. Auf den
Abdruck des Kreisschreibens Nr. 45 Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens von Ar-
beitnehmern wurde bewusst verzichtet. Dieses Dokument ist jedoch im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Quellensteuerrevision zentral und sollte deshalb in Ergänzung zu 
diesem Buch konsultiert und genutzt werden (Link siehe Anhang).
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Die Doppelbesteuerungs- und Grenzgängerabkommen im Bereich Quellensteuern wur-
den im Kreisschreiben Nr. 45 nicht spezifisch ausgeführt. Im Rundschreiben «Merkblät-
ter für die Quellenbesteuerung und Übersichten über die Doppelbesteuerungsabkommen», 
welches jährlich aktualisiert wird, werden hingegen die verschiedenen Spezialgruppen 
und verschiedene Abkommen mit anderen Staaten im Bereich Quellensteuern behandelt. 

Die Nutzung des Swissdec ELM 5.0 Standards inkl. Datenübermittlung an die zuständi-
gen Behörden sollte von jeder Unternehmung geprüft werden. Der Standard wurde beim 
Kapitel Quellensteuer gegenüber ELM 4.0 um den ganzen Berechnungsbereich ergänzt 
und generell auf die neue Gesetzgebung angepasst. Der Swissdec Standard ELM  5.X 
enthält zusätzliche Umsetzungsinformationen für die Lohnbuchhaltungssoftware und 
viele Berechnungsbeispiele sowohl im Monats- als auch im Jahresmodell. Da dieser sehr 
viele Seiten umfasst, wurde auf einen Abdruck verzichtet. In Bezug auf die Quellen
steuern lohnt es sich unbedingt, das Kapitel 6 mit den Erläuterungen zur Erfassung 
von Personendaten sowie das Kapitel 9 Quellensteuer und das Kapitel 10 Grenzgänger 
(Grenzgängermeldungen) zu konsultieren.

In dieser Auflage wurden erneut Aktualisierungen und Erweiterungen insbesondere im 
Bereich der Grenzgänger und den Telearbeitsabkommen vorgenommen. Zudem wurden 
Informationen zum Datenaustausch und Arbeitgeberbescheinigungen ergänzt.

Gewisse Eckwerte wurden erneut bewusst nicht angepasst und sind mit dem Jahr ge-
kennzeichnet. Bei den Quellensteuerprozentsätzen werden die Beispiele auch bei sich 
verändernden Quellensteuertarifen nicht angepasst.

Schaffhausen, Januar 2025
Brigitte Zulauf
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1. Grundlagen

1.1	 Einführung
Die gesetzlichen Grundlagen, nebst den generell gültigen Bestimmungen zur korrekten 
Abwicklung der Quellensteuern, sind im direkten Bundessteuergesetz (DBG) ab Art. 83 ff 
und im Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) von Art. 32 bis Art. 38a und die Verfahren 
von Art. 39 bis Art. 61 festgehalten. Es gibt auf Ebene Bund eine Verordnung über die 
Quellensteuer (QStV). 

Weil die Quellensteuern sowohl die Bundes- als auch die Kantons- und Gemeindesteu-
ern beinhalten, sind die Quellensteuerbestimmungen auch in den kantonalen Gesetzen 
und Verordnungen verankert. 

Die Linkliste im Anhang (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zeigt die Vielfältigkeit der 
Erläuterungen und Umsetzungsbestimmungen auf Bundes- und auf kantonaler Ebene. 
Die Bestimmungen richten sich an die Behörden, die Quellensteuerpflichtigen und die 
Schuldner der steuerbaren Leistung (SSL). Die Arbeitgebenden gehören zur Gruppe der 
SSL, welche die Quellensteuern für ihre Arbeitnehmenden einbehalten und abliefern 
müssen. 

Art. 85 Abs. 4 DBG Quellensteuerabzug (gültig seit 1.1.2021) ist bei der Umsetzung der 
Quellensteuerbestimmungen von zentraler Bedeutung. Er lautet:

«4 Die ESTV legt zusammen mit den Kantonen einheitlich fest, wie insbesondere der 
13.  Monatslohn, Gratifikationen, unregelmässige Beschäftigung, Stundenlöhner, Teilzeit- 
oder Nebenerwerb sowie Leistungen nach Artikel 18 Absatz 3 AHVG und welche satzbe-
stimmenden Elemente zu berücksichtigen sind. Die ESTV regelt zusammen mit den Kan-
tonen weiter wie bei Tarifwechsel, rückwirkenden Gehaltsanpassungen und -korrekturen, 
sowie Leistungen vor Beginn und nach Beendigung der Anstellung zu verfahren ist.»

Diese Vereinheitlichung wurde vom Gesetzgeber gefordert, weil die SSL seit 1.1.2021 mit 
allen zuständigen Kantonen abrechnen müssen. Dies erforderte detaillierte Erläuterun-
gen, weshalb die ESTV in Abstimmung mit den Kantonen (Arbeitsgruppe SSK Quellen-
steuer in der Gruppe Erwerbseinkommen) das Kreisschreiben Nr. 45 Quellenbesteuerung 
des Erwerbseinkommens von Arbeitnehmern erarbeitet und am 12.6.2019 veröffentlicht 
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hat (KS 45). Im Einführungskapitel wird die zentrale Bedeutung dieses Kreisschreibens 
als Produkt der Gesetzesrevision mit Gültigkeit ab 1.1.2021 erwähnt.

Die wichtigsten Neuerungen sind:

1.	 für die Steuerbehörden, dass das vorliegende Kreisschreiben – wie sämtliche Kreisschreiben der 
ESTV – schweizweite Gültigkeit hat und somit von allen Kantonen anzuwenden ist;

2. 	für die Schuldner der steuerbaren Leistungen, dass die Quellensteuern direkt mit dem zuständi-
gen Kanton nach Art. 107 DBG und nach dessen Modell (Monats- oder Jahresmodell; vgl. Ziffern 
6 und 7 unten sowie Anhang III) abzurechnen sind.

Auszug Kapitel 1 KS 45
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1.2	 Kreisschreiben Nr. 45 Quellenbesteuerung  
des Erwerbseinkommens von Arbeitnehmern

Um eine Orientierung zu haben, welche Themen im sehr umfassenden Kreisschreiben 
behandelt werden, wird im Folgenden das Inhaltsverzeichnis aufgeführt. Es ist u.a. ein 
wichtiges Nachschlagewerk für die Arbeitgebenden. 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV 
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,  
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben 

Direkte Bundessteuer 

Bern, 12. Juni 2019 
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Anhang I:	 Musterformulare (Anmeldung, Mutation Abrechnung Anträge NOV)

Anhang II:	 Übersicht NOV

Anhang III:	 Übersicht der Kantone mit Monats- und Jahresmodell

Die Formulare sind ein Anhaltspunkt für die Kantone, jedoch nicht verbindlich, weshalb 
Abweichungen bestehen können. 

Für die Verfahren Neuberechnung der Quellensteuern wurden keine Formulare vorgege-
ben und in der Praxis haben die Kantone unterschiedliche Vorgehen definiert.

Die FAQ 2022 Kreisschreiben Nr. 45 ESTV (FAQ KS 45) sind als Ergänzung zum Kreis-
schreiben gedacht und sollen häufig gestellte Fragen beantworten. Diese nehmen Bezug 
auf die verschiedenen Kapitel und sind im Anhang vollständig abgedruckt.
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1.3	 Die Bedeutung der Wegleitung zum Ausfüllen  
des Lohnausweises im Zusammenhang  
mit den Quellensteuern

Das KS 45 referenziert an verschiedenen Stellen auf die Wegleitung zum Ausfüllen des 
Lohnausweises. Damit wird im KS 45 auf eine erneute Erläuterung von Details vor al-
lem für die Bestimmung des quellensteuerpflichtigen Lohns verzichtet und eine frühere 
Lücke geschlossen wie z.B. die Behandlung der nicht auf dem Lohnausweis aufzufüh-
renden Benefits der Arbeitgebenden an ihre Arbeitnehmenden gem. Randziffer 72 der 
Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises. 

1.4	 Grundlagen Berechnungen für Ersatzeinkommen
Wie wird die Quellensteuer berechnet bei Einkommen (Familienzulagen, Ersatzeinkom-
men, Renten etc.), welche nicht über den Arbeitgebenden ausbezahlt werden? 

In diesem Zusammenhang gibt es verschiedenste Unterlagen. 

Die Zuständigkeiten und anzuwendenden Tarifcodes im Zusammenhang mit der Be-
steuerung von Ersatzeinkünften sind im Merkblatt über die Quellenbesteuerung von Er-
satzeinkünften, Kapitel 3.3 Tarifeinstufungen aufgeführt.

Zudem wird auf Kapitel 8.3.1 verwiesen.
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3.3. Tarifeinstufungen

Die Tarifeinstufungen bei an der Quelle besteuerten Ersatzeinkünften sind wie folgt vorzunehmen:

Tarif

Rechtsgrundlage Leistung auszahlende Stelle A, B, C, H,  
L, M, N, P,  
R, S, T, U

G, Q, 
V

D

1. AHVG Rückvergütung AHV-Beiträge Zentrale Ausgleichsstelle 
 (betrifft nur Kanton Genf)

✕

2. IVG Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Ausgleichskasse ✕

IV-Rente mit einem %-Anteil 
einer ganzen IV-Rente

Ausgleichskasse ✕

3. AVIG Arbeitslosentaggeld Arbeitslosenkasse ✕

Kurzarbeitsentschädigung Arbeitgebende ✕

Schlechtwetterentschädigung Arbeitgebende ✕

Insolvenzentschädigung Arbeitslosenkasse ✕

4.  UVG 
(Obligatorium und  
Abredeversicherung)

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

Übergangstaggeld1 Versicherer ✕

Übergangsentschädigung2 Versicherer ✕

IV-Teilrente Versicherer ✕

IV-Rentenauskauf Versicherer ✕

Abfindung3 Versicherer ✕

5.  UVG-Zusatz 
(UVG-Differenzdeckung)4

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

IV-Teilrente Versicherer ✕

IV-Rentenauskauf Versicherer ✕

6. KVG Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕ 5

7.  VVG 
(Schadenversicherungsleistung)6

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

Rentenleistung Versicherer ✕

8.  BVG / OR / Vorsorge-
reglement / Freizügigkeits-
verordnung (2. Säule)4

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Vorsorgeeinrichtung ✕

IV-Teilrente Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

IV-Kapitalleistung Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

9. BVV 3 (Säule 3a)4 IV-Teilrente Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

IV-Kapitalleistung Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

10. EOG Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Ausgleichskasse ✕

11.  OR und Spezialgesetze 
(Haftpflicht)

vorübergehender Schaden Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

12.  FamZG / kantonale 
 Zulagengesetze

Familienzulagen Arbeitgebende ✕

bzw. Ausgleichskasse ✕
1 gemäss Art. 83 ff. VUV (SR 832.30)
2 gemäss Art. 86 ff. VUV
3 gemäss Art. 23 UVG (SR 832.20)
4 Aufzählung nicht abschliessend; sofern Schadenversicherungsleistungen (vgl. BGE 104 II 44 ff., 119 II 361 ff.)
5 Taggeldleistungen bis und mit Fr. 10.– werden nicht abgerechnet
6 Aufzählung nicht abschliessend (vgl. BGE 104 II 44 ff., 119 II 361 ff.)
7 sofern Ansässigkeit in der Schweiz; bei Ansässigkeit im Ausland sind die Quellensteuertarife für Vorsorgeleistungen anwendbar
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Das BSV hat zudem ein Kreisschreiben über die Quellensteuer (KSQST) herausgegeben 
(siehe Linkliste im Anhang). Es enthält die folgenden Kapitel: 
	• Besteuerung von Ersatzeinkünften von Versicherungseinrichtungen und Sozialwerken
	• Besteuerung im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach Art. 2 und 3 BGSA
	• Besteuerung von rückvergüteten AHV-Beiträgen nach Art. 18 Abs. 3 AHVG

Auf dieses Kreisschreiben wird im Folgenden nicht näher eingegangen.

Die Arbeitgebenden sollten jedoch eine Idee haben, wie die Quellensteuerberechnung 
ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereichs erfolgt.

Im Vorwort zur Version gültig ab 1.1.2024 wird auf eine wichtige Änderung hinge
wiesen: Nach Absprache zwischen der ESTV, den Steuerverwaltungen der Kantone sowie 
den Schuldner der steuerbaren Leistung wurde für die Abrechnung über die Quellensteuer 
für Ersatzeinkünfte ein einheitliches Abrechnungsformular definiert und definitiv per 1. Juli 
2023 eingeführt. Dieses Formular ist zwingend zu verwenden, sofern nicht ein elektroni-
sches Abrechnungsverfahren (ELM/QST oder kantonales Portal) genutzt wird. Zudem wird 
aufgrund des Inkrafttretens der Reform AHV 21 die Terminologie Referenzalter anstelle 
Rentenalter übernommen und die Verweise auf die RWL aktualisiert.

Das einheitliche Abrechnungsformular Ersatzeinkünfte (nur für Versicherungen und Vor-
sorgeeinrichtungen) und die Erläuterungen zum Ausfüllen des Abrechnungsformulars Er-
satzeinkünfte sind auf der Schweizerischen Quellensteuerseite der ESTV aufgeschaltet  
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/dbst-quellensteuer.html.

1.5	 Swissdec ELM 5.0 Standard
Für Unternehmen, welche mit einer Swissdec-zertifizierten Lohnsoftware und der auto-
matisierten Berechnung der Quellensteuerabzüge arbeiten, müssen die von der Swiss
dec herausgegebenen Bestimmungen ebenfalls berücksichtigen. Das KS 45 enthält ein 
paar Hinweise auf mögliche Abweichungen zwischen einer manuellen und der durch 
Lohnarten und Tabellen berechneten Quellensteuer. Nicht alle Bestimmungen konnten 
so einfach in der Software umgesetzt werden, weshalb insbesondere die Berechnung des 
13. Monatslohnes im Monatsmodell vom Kreisschreiben abweicht. Weitere Abweichun-
gen sind im Bereich der Satzbestimmung für Lohnelemente nach Austritt (z.B. Bonus) 
oder die Nachzahlung von Familienzulagen im Jahresmodell zu verzeichnen.

Der Standard deckt jedoch nicht alles ab, was in den einführenden Erläuterungen ent-
sprechend erwähnt wird. So ist es beispielsweise nicht möglich, Quellensteuern für einen 
Mitarbeitenden in mehreren Kantonen im gleichen Monat oder komplexe Auslandtage-
ausscheidungen von Mitarbeiterbeteiligungsinstrumenten über eine Vestingperiode von 
mehreren Jahren zu übermitteln. Hat ein Verwaltungsrat den Wohnsitz im Ausland und 

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/dbst-quellensteuer.html
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